
776 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVII. GP 

Bericht 

des Ausschusses für Wissenschaft und Forschung 

über die Regierungsvorlage (535 der Beila­
gen): Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine 

Hochschul-Studiengesetz geändert wird 

Ziel der gegenständlichen Regierungsvorlage ist 
die Vereinfachung des Inskriptionssystems, weiters 
die Intensivierung der internationalen Mobilität der 
Studierenden, die Verbesserung ihrer Fremdspra­
chenkompetenz und die Förderung der internatio­
nalen Kooperation österreichischer Universitäten 
und Hochschulen künstlerischer Richtung 1m 
Bereich der Lehre. 

Dies soll einerseits durch die Einführung des 
Systems der Studienrichtungs-Inskription an Stelle 
der Lehrveranstaltungs-Inskription, andererseits 
durch Vorschriften über die Zulässigkeit der Ver­
wendung von Fremdsprachen im Lehr- und Prü­
fungsbetrieb, über die Einrichtung von internatio­
nalen Studienprogrammen und von Ergänzungsstu­
dien für Absolventen ausländischer Universitäten 
sowie über die Verbesserung der Anrechnungsmo­
dalitäten von Auslandsstudien erreicht werden. 

Der Ausschuß für Wissenschaft und Forschung 
hat die gegenständliche Regierungsvorlage erstmals 
in seiner Sitzung am 21. Juni 1988 in Verhandlung 
genommen. Als Berichterstatter im Ausschuß fun­
gierte Abgeordneter Pos c h. 

Zur Vorbehandlung der gegenständlichen Mate­
rie wurde ein Unterausschuß eingesetzt, dem sei­
tens der Sozialistischen Partei die Abgeordneten 
Dr. C a p, G r a b n e r, Mag. Evelyn Me s s n e r, 
Dr. Pr eiß und Dr. S t i p p e I, seitens der Öster­
reichischen Volkspartei die Abgeordneten Dr. 
BI e n k, Dr. Er mac 0 r a, Mag. Dr. H ö c h t I, 
Dr. K hol, Dr. M a y e r, seitens der Freiheitli­
chen Partei Österreichs der Abgeordnete Dipl.-Vw. 
Dr. S ti x und seitens des Klubs der Grün-Alterna­
tiven der Abgeordnete S moll e angehörten. 

Der Unterausschuß beschäftigte sich in drei Sit­
zungen mit der gegenständlichen Materie. Der 
Obmann des Unterausschusses Abgeordneter Dr. 

B I e n k berichtete dem Ausschuß.für Wissenschaft 
und Forschung am 3. November 1988 über das 
Ergebn'is seiner Beratungen. 

An der sich anschließenden Debatte beteiligten 
sich die Abgeordneten S m-o ll e, Mag. Hau p t 
sowie der Ausschußobmann Dr. B I e n k. 

Die Abgeordneten 
Sm 0 ll e brachten 
Regierungsvorlage ein. 

Mag. Haupt sowie 
Abänderungsanträge zur 

Weiters brachten die Abgeordneten Mag. 
Hau p t, Dr. B I e n kund Dr. S t i p p e I emen 
Entschließungsantrag ein. 

Bei der Abstimmung hat der Ausschuß für Wis­
senschaft und Forschung teils einstimmig, teils mit 
Stimmenmehrheit beschlossen, dem Nationalrat die 
Annahme des dem Bericht in der Fassung des 
Unterausschusses angeschlossenen Gesetzentwurfes 
zu empfehlen. 

Die Abänderungsanträge der Abgeordneten 
Mag. Hau p t bzw. S moll e fanden nicht die 
Zustimmung der Ausschußmehrheit. 

Weiters hat der Ausschuß mit Stimmenmehrheit 
beschlossen, dem Nationalrat zu empfehlen, die 
dem Bericht beigedruckte Entschließung anzuneh­
men. 

Zu § 13 a traf der Ausschuß folgende Feststellun­
gen: 

1. Sofern einer Universität auf Grund eines 
Abkommens mit einer ausländischen Universität 
das Vorschlagsrecht für die Vergabe von (gebüh­
renfreien oder -ermäßigten) Studienplätzen an der 
betreffenden ausländischen Universität im Zusam­
menhang mit der gemeinsamen Durchführung 
eines "Internationalen Studienprogrammes" 
zusteht, ist dieses Vorschlagsrecht unter Anwen­
dung von studienspezifischen Leistungskriterien 
auszuüben. Die Entscheidungskompetenz liegt 
beim zuständigen Fakultätskollegium (§ 64 Abs. 3 
lit. d UOG) bzw. Univetsitätskollegium. 
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2. Sofern an einer Universität ein "Internationa­
les Studien programm" eingerichtet ist, sollen bei 
der Vergabe von Stipendien aus den Einnahmen 
der Universität auf Grund der Studienbeiträge für 
Ausländer (§ 10 Hochschultaxengesetz) Studie­
rende, die im Rahmen eines "Internationalen Stu­
dienprogrammes" den ausländischen Studienteil 
absolvieren, bevorzugt behandelt werden. Als V er­
gabekriterien sind die im Studium bereits erbrach­
ten Leistungen und dann die soziale Bedürftigkeit 
der Stipendienwerber heranzuziehen. Die Entschei­
dung darüber fällt in die Kompetenz des Akademi­
schen Senates (§ 73 Abs. 3 lit. n UOG) bzw. Uni­
versitätskollegiums. 

3. Bei der Vergabe von Auslandsstipendien durch 
den Bundesminister für Wissenschaft und For­
schung aus den im Bundesbudget dafür vorgesehe-

Dr. Stippel 
Berichterstatter 

nen Mitteln sollen Studiere~de, die im Rahmen. 
eines "Internationalen Studienprogrammes" den 
ausländischen Studienteil absolvieren, bevorzugt 
behandelt werden. Als Vergabekriterien sind die im 
Studium bereits erbrachten Leistungen und die 
soziale Bedürftigkeit der Stipendienwerber heran­
zuziehen. 

Der Ausschuß für Wissenschaft und Forschung 
stellt somit den A n t rag, der Nationalrat wolle 
beschließen: 

1. Dem an g e s chi 0 s sen enG e set z - '/1 
e n t w u r f wird die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilt. 

2. Die beigedruckte Entschließung '/2 
wird angenommen. 

Wien, 1988 11 03 

Dr. Blenk 
Obmann 
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Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine 
Hochschul-Studiengesetz geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ARTIKEL I 

Das Allgemeine Hochschul-Studiengesetz, 
BGBI. Nr. 177/1966 in der Fassung der Bundesge­
setze BGBI. Nr.458/1972, 56111978, 33211981, 
11211982 und 116/1984 sowie der Kundmachung 
des Bundeskanzlers, BGBI.Nr. 448/1981, wird wie. 
folgt geändert: 

1. § 4 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Dem Studierenden ist ein mit seinem Licht­
bild versehener Ausweis als amtliche Bestätigung 
der Zugehörigkeit zur Universität (Hochschule) 
auszustellen. Die Gültigkeitsdauer des Ausweises 
endet jeweils für das Wintersemester am 31. März 
und für das Sommersemester am 31. Oktober. Die 
Verlängerung der Gültigkeitsdauer ist semester­
weise durchzuführen. Die Form dieses Ausweises 
sowie die Art der Ausstellung und der Verlänge­
rung seiner Gültigkeitsdauer sind durch die im § 12 
Abs. 2 vorgesehene Verordnung zu regeln. Darin 
kann auch die Verlängerung der Gültigkeitsdauer 
durch vom Studierenden anzubringende Klebeeti­
ketten für zulässig erklärt werden." 

2. § 5 Abs. 2 lit. a lautet: 

"a) das Recht, an der Universität (Hochschule), 
an der sie aufgenommen wurden, und nach 
Maßgabe der Bestimmungen des § 6 Abs. 2 
gleichzeitig auch an anderen Universitäten 
(Hochschulen) im Rahmen der Zl,llassungs­
vorschriften Studienrichtungen zu inskribie­
ren sowie die Lehrveranstaltungen nach 
Maßgabe der Studienvorschriften frei zu 
wählen und zu besuchen. Einschränkungen 
für den Besuch einzelner Lehrveranstaltun­
gen sind zulässig, wenn zum Verständnis der 
Leqrveranstaltungen besondere V orkennt­
nisse (§ 10 Abs. 3) erforderlich sind oder 
wenn die Anzahl der Plätze begrenzt ist (§ 10 
Abs. 4);" 

3. § 5 Abs. 2 lit. b la)ltet: 

"b) das Recht, zwischen den Angehörigen des 
Lehrkörpers beim Besuch von Lehrveranstal­
tungen des gleichen Faches nach Maßgabe 
des § 10 Abs. 3 und 4 frei zu wählen;" 

4. § 5 Abs. 2 lit. c lautet: 

"c) das Recht, nach Maßgabe des § 10 Abs. 3 
und 4 entweder als ordentlicher Hörer neben 
einem ordentlichen Studium oder als außer­
ordentlicher Hörer oder Gasthörer im Rah­
men des § 9 Abs. 1 und 2 gleichzeitig auch an 
verschiedenen Universitäten (Hochschulen)· 
und Fakultäten Lehrveranstaltungen zu besu­
chen, ohne dabei den Abschluß eines ordent­
lichen Studiums anzustreben;" 

5. § 5 Abs. 2 lit. d fautet: 

"d) das Recht, über den Stoff von Lehrveranstal­
tungen innerhalb von zwei Semestern nach 
deren Abhaltung Kolloquien abzulegen;" 

6. Im § 5 Abs. 4 entfallen die Worte "die vorge­
schriebenen Lehrveranstaltungen z!l inskribieren" 
und der daran anschließende Beistrich. 

7. Im § 6 Abs. 2 dritter Satz treten an die Stelle 
der Worte "Die Inskription" die Worte "Der 
Besuch". 

7 a. Dem § 7 Abs. 5 wird folgender Satz ange­
fügt: 

"Die zuständige akademische Behörde kann die 
Nachsicht von der Vorlage einzelner Urkunden 
und Nachweise erteilen, wenn glaubhaft gemacht 
wird, daß ihre Beibringung unmöglich oder mit 
übergroßen Schwierigkeiten verbunden ist." 

7 b. Im § 7 Abs. 9 ist nach dem zweiten Satz fol­
gender Satz einzufügen: 

"Das oberste Kollegialorgan der Universität kann 
jedoch eine bevorzugte ·Zulassung von Antragstel­
lern aus Entwicklungsländern beschließen." 

8. Im § 9 Abs.3 wird der Verweis auf ,,§ 10 
A~s. 2, 4 und 5" durch den Verweis auf ,,§ 10 
Abs. 5" ersetzt. 
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9. § 10 Abs. 1 lautet: 

,,( 1) Durch die Inskription meldet der Studie-_ 
rende der Universität (Hochschule), daß er das 
gewählte Studium (§§ 9 und 13) im betreff~nd~n 
Semester beginnen oder fortsetzen werde. Bel WIS­
senschaftlich-künstlerischen Studien für das Lehr­
amt an höheren Schulen und der Studienrichtung 
Architektur an den Hochschulen künstleriScher 
Richtung hat der ordentliche Hörer überdies jene 
Lehrveranstalturigen anzugeben, die er in den 
künstlerischen Diplomprüfungsfächern im betref­
fenden Semester zu absolvieren beabsichtigt." 

10. § 10 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Mit der Inskription gemäß § 10 Abs. 1 
AHStG gelten alle in den besonderen Studienvor­
schriften vorgesehenen Inskriptionserfordernisse 
hinsichtlich einzelner Lehrveranstaltungen und der 
Anzahl von Lehrveranstaltungsstunden als erfüllt." 

11. § 10 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Sind zum Verständnis einer Lehrveranstal­
tung besondere Vorkenntnisse erforderlich, so ist 

. im Studienplan die Zulassung zu deren Besuch von 
der Ablegung eines Kolloquiums (§ 23 Abs. 4) oder 
von der Vorlage eines Zeugnisses über den Besuch 
oder den erfolgreichen Abschluß einer die notwen­
digen Vorkenntnisse vermittelnden Lehrveranstal­
tung abhängig zu machen. Die Zulassung zum 
Besuch von Lehrveranstaltungen im Rahmen des 
§ 5 Abs. 2 lit. c hat der Leiter der Lehrveranstaltung 
erforderlichenfalls von der Vorlage eines Zeugnis­
ses über den Besuch oder den erfolgreichen 
Abschluß einer die notwendigen Vorkennmisse ver­
mittelnden Lehrveranstaltung abhängig zu 
machen." 

12. Im § 10 Abs. 4 treten an die Stelle des Wortes 
"Inskription" jeweils die Worte "Zulassung zum 
Besuch". 

13. § 10 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Die Inskription ist im Studienbuch zu beur­
kunden." 

14. Im § 12 Abs. 1 wird der Verweis auf ,,§ 10 
Abs. 1 bis 4" durch den Verweis auf ,,§ 10 Abs. 1" 
ersetzt. 

15. Nach dem § 13 werden folgende §§ 13 a, 13 b 
und 13 c angefügt: 

,,§ 13 a. I n t ern a t ion ale S t u die n pro -
gramme 

(1) Der Bundesminister für Wissenschaft ~nd 
Forschung kann nach Maßgabe der Absätze 2 biS 6 
durch Verordnung (Studien ordnung) Studien an 
inländischen gemeinsam mit ausländischen Univer­
sitäten (internationale Studienprogramme) als 
ordentliche Studien (§ 13 Abs. 1) einrichten. 

(2) Die Erlassung der Studienordnung erfolgt 
unter Berücksichtigung von Programmkonzepten 

über mögliche Formen internationaler S~udie~pro-' 
gramme, die von österreichischen U~lversltäte~ 
(Hochschulen) oder Fakultäten gememsam mit 
ausländischen Universitäten (Hochschulen) oder 
Fakultäten ausgearbeitet werden. 

(3) Die Einrichtung eines internationalen Stu­
dienprogrammes setzt voraus, daß dessen Durc~­
führung mit den zur Verfügung stehenden KapaZI­
täten der Lehr- und Forschungseinrichtungen an 
der österreichischen Universität (Hochschule) oder 
Fakultät ohne Beeinträchtigung des Lehrbetriebes 
in den an der Universität (Hochsc~ule) bereits ein­
gerichteten Studienrichtungen möglich ist. 

(4) Das internationale Studienprogramm b.esteht 
aus einem inländischen und einem ausländischen 
Teil. Der inländische Teil ist an der in der Studien­
ordnung bezeichneten österreichischen Universität 
(Hochschule) oder Fakultät abzulegen, der ausläri­
dische Teil wird an einer ausländischen Universität 
abgelegt. Wird der ausländische Teil a~ der in d~r 
Studienordnung bezeichneten ausländischen Ulll­
versität entsprechend den Studienvorschriften für 
das internationale Studienprogramm abgelegt, so 
gelten die im Ausland abgelegten Studien und Prü­
fungen als gleichwertig mit Studien un~ Pr~fung~n 
an österreichischen Universitäten. Die Embezle­
hung mehrerer inländischer und ausländischer Uni­
versitäten (Hochschulen) und Fakultäten ist zuläs­
sig. 

(5) In der Studienordnung für das internationale 
Studienprogramm sind die beteiligten Universitäten 
(Hochschulen) und Fakultäten, die Art des ordent­
lichen Studiums (§ 13 Abs. 1), die Bezeichnung des 
Studiums, die Studiendauer, die Bezeichnung der 
Studienfächer und deren Umfang, die Art der Fest­
stellung des Studienerfolges und die Geltungsda~er 
des internationalen Studienprogrammes zu bestim­
men. Überdies hat die Studienotdnung zu bestim­
men, welcher Diplomgrad oder welche Berufsbe­
zeichnung nach erfolgreicher Ablegung aller vorge­
schriebenen Prüfungen den Absolventen des inter­
nationalen Studienprogrammes zu verleihen ist; 
dabei ist jener Diplomgrad zu bestimmen, der in 
einem besonderen Studiengesetz für ein nach Art 
und Inhalt verwandtes Studium vorgesehen ist, die 
Berufsbezeichnung ist unter Anwendung des § 18 
Abs. 1 letzter Satz zu bestimmen. 

(6) Für den Fall des Auslaufens der Geltungs­
dauer einer Studienordnung hat diese auch Rege­
lungen über die Anrechnung und Anerkennung 
bereits absolvierter Studienzeiten und Prüfungen 
für den Übertritt in verwandte Studienrichtungen 
und über die Möglichkeit der Beendigung dieses 
Studienprogrammes vorzusehen. 

(7) Die zuständige Studienkommission hat unter 
Berücksichtigung der Studienordnung einen Stu­
dienplan gemäß § 17 zu erlassen. 
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§ 13 b. Erg ä n z u n g s s t u die n für A b sol -
venten ausländischer Universitäten 

(1) Der Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung kann nach Maßgabe der Absätze 2 bis 4 
durch Verordnung (Studien ordnung) Ergänzungs­
studien für Absolventen ausländischer Universitä­
ten einrichten. 

(2) Vor Erlassung der Studienordnung sind das 
zuständige Fakultätskollegium und der Akademi­
sche Senat (Universitätskollegium) zu hören. Im 
Falle der gemeinsamen Einrichtung an mehreren 
Fakultäten oder Universitäten (Hochschulen) sind 
die zuständigen Organe aller betroffenen Fakultä­
ten oder Universitäten (Hochschulen) zu hören. 

(3) Die Einrichtung eines Ergänzungsstudiums 
für Absolventen ausländischer Universitäten setzt 
voraus, daß dessen Durchführung mit den zur Ver­
fügung stehenden Kapazitäten der Lehr- und For­
schungseinrichtungen an der betreffenden Fakultät 
oder Universität (Hochschule) ohne Beeinträchti­
gung des Lehrbetriebes in den an der Universität 
(Hochschule) bereits eingerichteten Studienrich­
tungen ,möglich ist. 

(4) In der Studienordnung ist zu bestimmen, an 
welcher Fakultät oder Universität (Hochschule) 
das Studium einzurichten ist; die gemeinsame Ein­
richtung an mehreren Fakultäten oder Universitä­
ten (Hochschulen) ist zulässig. Weiters sind in der 
Studienordnung die Bezeichnung des Studiums, die 
Zulassungsvoraussetzungen zum Studium, die Stu­
diendauer, die Bezeichnung der Studienfächer und 
deren Umfang, die Art der Feststellung des 
Studienerfolges, die Bezeichnung des zu verleihen­
den akademischen Grades (§ 35 a) und die Höhe 
der allenfalls auf Grund besonderer gesetzlicher 
Vorschriften zu bezahlenden Hochschultaxen zu 
bestimmen. Als Zulassungsvoraussetzung ist jeden­
falls die Absoivierung eines in Bezug auf die Stu­
dieninhalte des Ergänzungsstudiums fachverwand­
ten Studiums an einer ausländischen Universität 
vorzusehen. 

(5) Die zuständige Studienkommission hat unter 
Berücksichtigung der Studienordnung einen Stu­
dienplan gemäß § 17 zu erlassen. 

§13c. Studien in einer Fremdsprache 
(Verfassungsbestimmung) 

(1) Abgesehen von Lehrveranstaltungen aus 
Fächern, die eine Fremdsprache selbst zum Gegen­
stand haben, darf eine Lehrveranstaltung dann in 
einer Fremdsprache abgehalten werden, wenn die 
zuständige Studienkommission über Vorschlag des 
Leiters der geplanten Lehrveranstaltung dies 
beschließt. Ein solcher Beschluß ist nur zulässig, 
wenn 

1. gewährleistet ist, daß den Studierenden -
außer in den Fällen der Ziffer 3 - unabhän­
gig von fremd~prachigen Lehrveranstaltungen 
der Abschluß ihres ordentlichen Studiums in 
der vorgeschriebenen Studiendauer allein auf 
Grund der in deutscher Sprache angebotenen 
Lehrveranstaltungen möglich ist; oder 

2. die Lehrveranstaltung im Rahmen eines Frei­
faches angeboten wird oder 

3. die Studienordnung eines internationalen Stu­
dienprogrammes (§ 13 a) oder eines Ergän­
zungsstudiums für Absolventen ausländischer 
Universitäten (§ 13 b) die Möglichkeit vor­
sieht, daß Teile dieses Studiums in einer 
lebenden Fremdsprache abgehalten werden. 

(2) Wird eine Lehrveranstaltung im Rahmen 
eines Pflicht- oder Wahlfaches für mehrere Stu­
dienrichtungen eingerichtet, so sind Beschlüsse 
gemäß Abs. 1 Z 1 von allen zuständigen Studieri­
kommissionen erforderlich. 

(3) Die Beschlußfassung gemäß Abs. 1 und 2 
umfaßt auch die Feststellung des Studienerfolges 
über die betreffende Lehrveranstaltung. Für die 
Zu lässigkeit der Abhaltung anderer Prüfungen in 
einer Fremdsprache gelten die Bestimmungen des 
Abs. 1 sinngemäß. 

(4) Wissenschaftliche Arbeiten (§ 25) sind grund­
sätzlich in deutscher Sprache abzufassen; Studie­
rende haben jedoch das Recht, wissenschaftliche 
Arbeiten in einer Fremdsprache abzufassen, wenn 
die Begutachter dem zugestimmt haben. 

(5) Im Unterrichtsplan eines Hochschullehrgan­
ges oder Hochschulkurses kann vorgesehen wer­
den, daß dieser ganz oder teilweise in einer leben­
den Fremdsprache abgehalten wird. 

(6) Die Urkunden über die Verleihung eines aka­
demischen Grades und einer Berufsbezeichnung 

. sowie das Abschlußzeugnis eines Hochschullehr­
ganges oder Hochschulkurses können zusätzlich 
zur deutschsprachigen Fassung auf Beschluß der 
obersten akademischen Behörde auch in emer 
lebenden Fremdsprache abgefaßt werden." 

16. § 14 Abs. 7 lautet: 

,,(7) Nach Maßgabe der einzelnen besonderen 
Studiengesetze hat die zuständige akademische 
Behörde bei Diplomstudien auf Antrag des ordent­
lichen Hörers die Inskription von höchstens zwei 
Semestern zu erlassen, wenn der ordentliche Hörer 
innerhalb der verkürzten Studiendauer die Voraus­
setzungen für die Zulassung zum letzten Teil der 
zweiten Diplomprüfung erfüllt." 

17. Im § 15 Abs.3 entfallen die Worte "die in 
jedem Semester zu inskribierende Mindestzahl von 
Wochenstunden" und der Beistrich vor diesen 
Worten. 
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18. Im § 18 Abs. 1 lautet der fünfte Satz: 

"Für Absolventen eines Hochschullehrganges kann 
durch Verordnung des Bundesministers für Wissen­
schaft und Forschung die Führung einer Berufsbe­
zeichnung vorgesehen werden, sofern der Hoch­
schullehrgang nach Inhalt und Umfang des ange­
botenen Unterrichts einer selbständigen Berufsaus­
bildung entspricht." 

18 a. § 18 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die zuständige akademische Behörde jener 
Universität (Fakultät), in deren Wirkungsbereich 
die Vertretung der Fächer fällt, hat den Unter­
richtsplan, die Art der Lehrveranstaltungen, die 
allenfalls erforderlichen Vorkenntnisse, die Auf­
nahme sowie Ort und Zeit der Veranstaltung fest­
zulegen. Ihr obliegt auch die Feststellung, inwie­
weit im Rahmen des Hochschulkurses (Hochschul­
lehrganges) durch Prüfungen nachzuweisende 
Kenntnisse auch durch Prüfungszeugnisse außer­
universitärer Einrichtungen nachgewiesen werden 
können. Diese Beschlüsse bedürfen der Genehmi­
gung des Bundesministers für Wissenschaft und 
Forschung (§ 5 Abs. 3 UOG). Die Bestimmungen 
des § 17 gelten sinngemäß." 

19. § 19 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Die Fristen für die Immatrikulation (§ 6 
Abs. 1), für die Inskription (§ 10 Abs. 1) und für die 
Bezahlung der Hochschultaxen sind nach den örtli­
chen Verhältnissen vom Akademischen Senat (Uni­
versitätskollegium) festzusetzen. Diese Fristen 
haben für jedes Semester mindestens vier Wochen 
zu betragen und spätestens vier Wochen nach 
Beginn des Semesters zu enden." 

20. § 20 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Ein Semester ist in die vorgeschriebene Stu­
diendauer (§ 3 Abs. 1 lit. c und § 14 Abs. 7) einzu­
rechnen, wenn der Studierende gültig inskribiert 
hat." 

21. § 20 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Als letztes Semester eines Studienabschnittes 
ist - unbeschadet des Ab~. 3 - jenes zu zählen, in 
dem die letzte der im Studienplan vorgeschriebenen 
Prüfungen mit Erfolg abgelegt wurde." 

22. Im § 20 Abs. 3 wird im ersten Satz zwischen 
den Worten "der" und "den" das Wort "in" einge­
fügt und im zweiten Satz der Verweis auf ,,§ 27 
Abs. 1 bis 3" durch den Verweis auf ,,§ 27 Abs. 1 
und 2" ersetzt. -

23. Im § 21 wird nach dem Abs.5 folgender 
Abs.6 eingefügt: 

,,(6) Beantragen ordentliche Hörer, die Teile 
ihres ordentlichen Studiums im Ausland zu absol­
vieren beabsichtigen, die Gleichwertigkeit dieser 
Studien unter Vorlage der für die Beurteilung not-

wendigen Unterlagen, so ist bescheidmäßig festzu­
stellen, in welchem Ausmaß die Dauer des beab­
sichtigten ausländischen Studiums nach dessen 
Beendigung angerechnet wird 'und die an der aus­
ländischen Universität vqrgesehenen Lehrveranstal­
tungen, Prüfungen und wissenschaftlichen Arbeiten 
nach deren erfolgreicher Absolvierung bzw. Beur­
teilung anerkannt werden." 

24. Im § 21 erhalten die bisherigen Absätze 6 und 
7 die Bezeichnung 7 und 8. 

25. Im § 27 entfallen der erste Satz des Absat­
zes 1 und der Absatz 3 Zur Gänze. 

26. Im § 27 Abs. 2 entfallen die Worte "der Lehr­
veranstaltungen über die Pflicht- und Wahlfächer" 
samt dem daran anschließenden Beistrich. 

27. Im § 27 erhalten die Absätze 4 bis 9 die 
Bezeichnung 3 bis 8. 

28. § 30 Abs. 1 letzter Satz lautet: 

"Die Inskription, bei Einzelprüfungen und Teilprü­
fungen durch wenigstens ein Semester, bei kommis­
sionellen Gesariltprüfungen durch wenigstens zwei 
Semester, erforderlichenfalls auch der Nachweis 
der positiven Beurteilung der Teilnahme an 
bestimmten Lehrveranstaltungen ist aufzutragen." 

29. § 30 Abs. 3 dritter Satz lautet: 

"Erforderlichenfalls kann der Besuch bestimmter 
Lehrveranstaltungen und der Nachweis der positi­
ven Beurteilung der Teilnahme daran aufgetragen 
werden." 

29 a. § 33 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Ausfertigungen von Zeugnissen, die unter 
Verwendung elektronischer Datenverarbeitungsan­
lagen hergestellt werden, müssen den Namen des 
Prüfers bzw. des Beurteilenden enthalten. Zeug­
nisse über Diplomprüfungen haben die Studienrich­
tung (den Studienzweig) zu enthalten." 

30. Nach § 35 wird folgender § 35 a eingefügt: 

,,$ 35 a. In te rn a t ion ale s Mag ist e r i u m 

(1) Bewerbern, die ein Ergänzungs~tudium für 
Absolventen ausländischer Universitäten (§ 13 b) 
durch Ablegung der vorgeschriebenen Prüfungen 
abgeschlossen haben, wird der akademische Grad 
"Internationales Magisterium ... " mit einem die 
Studienrichtung kennzeichnenden Zusatz verlie­
hen. 

(2) Die gen aue Bezeichnung des Internationalen 
Magisteriums einschließlich der abgekürzten Form 
erfolgt in der gemäß § 13 b Abs. 4 zu erlassenden 
Verordnung. 

(3) § 35 Abs. 3 ist anzu~enden." 

, . 
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31. Im § 40 Abs. 5 lauten der zweite und der 
dritte Satz: 

"Dem Bewerber kann aufgetragen werden, durch 
ein oder mehrere Semester als außerordentlicher 
Hörer (§ 4 Abs. 1 lit. c) zu inskribieren, die positive 
Beurteilung der Teilnahme an bestimmten Lehrver­
anstaltungen nachzuweisen und sich einzelner der 
für die Erlangung des angestrebten akademischen 
Grades im Inland vorgeschriebenen Prüfungen 
ganz oder zum Teil zu unterziehen. Die Vorschrei-

bung der Prüfungen kann auch ohne Verpflichtung 
der Inskription erfolgen." 

ARTIKELII 

(t ) (Verfassungsbestimmung) Dieses Bundesge­
setz tritt mit 1. Februar 1989 in Kraft. 

(2) Auf Grund dieses Bundesgesetzes können 
bereits mit dem der Kundmachung dieses Bundes­
gesetzes folgenden Tag Verordnungen erlassen 
und Beschlüsse gefaßt werden; diese treten jedoch 
erst mit 1. Februar 1989 in Kraft. . 
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Entschließung 

Der Herr Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung wird ersucht, für die Mittel, die zur Ver­
besserung der Internationalität unserer Universitä­
ten und Kunsthochschulen - wie dies die Novel­
lierung des AHStG und KHStG vorsieht - not­
wendig sind, Vorsorge zu treffen. 
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